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SCHULVERWALTUNGSAMT 
Allgemeine Schulverwaltung 
 
Dienstgebäude 
Heilbad Heiligenstadt, Haus VII 
Zugang über den Hof der Leinegasse 11 
Zimmer E1/20 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in 
Frau Klippstein 
 
Erreichbarkeit 
Telefon: 03606 650-4000 
Telefax: 03606 650-9055 
 
schulverwaltungsamt@kreis-eic.de* 
 
Geschäftszeichen 
4024303004 
 
Sprechzeiten 
Montag, Dienstag, Freitag 
08:30 Uhr – 12:00 Uhr  
Donnerstag 
08:30 Uhr – 12:00 Uhr 
13:30 Uhr – 17:00 Uhr 
 
 
 
 
Heilbad Heiligenstadt, 
27.06.2025 
 
 
 

 

Postanschrift 
Landkreis Eichsfeld 
Friedensplatz 8 
37308 Heilbad Heiligenstadt 
 
www.kreis-eic.de 
 
Bankverbindung 
Kreissparkasse Eichsfeld 
BIC: HELADEF1EIC 
IBAN: DE70 8205 7070 0200 0036 31 
 
Steuerdaten 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
DE 186 226 472 
 
* Die angegebene E-Mail-Adresse stellt keinen 
Zugang für elektronisch signierte sowie 
verschlüsselte elektronische Dokumente dar. 

 

Landkreis Eichsfeld  ·  PF 1162  ·  37301 Heilbad Heiligenstadt 

 

 
Elternbrief 
zur Erhöhung der Hortgebühren 

 
 
 
Elterninformation 
Änderung Hortgebührensatzung zum 01.08.2025 
 
Sehr geehrte Sorgeberechtigten, 
 
in der Kreistagssitzung am 25.06.2025 wurde die Änderung der 
Hortgebühr zum Beginn des Schuljahres 2025/2026 beschlossen. 
 
Der Landkreis Eichsfeld als zuständiger Schulträger legt durch Satzung 
die angemessene Beteiligung der Eltern an den sonstigen 
Betriebskosten der Hortbetreuung, sozial gestaffelt nach Einkommen 
und Kinderzahl, fest. 
 
Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen (z. B. Strom, Wasser, 
usw.) war es angezeigt, die bestehende Kalkulation zu überprüfen und 
gegebenenfalls den Elternanteil an den Betriebskosten anzupassen. 
 
Im Ergebnis kommt es zu einer Erhöhung des Betriebskostenanteils 
von 30,00 EUR auf 40,00 EUR in der höchsten Einkommensstufe (über 
2.500 EUR) bei einem zu berücksichtigenden Kind. Die soziale 
Staffelung der Betriebskostenbeteiligung erfolgt wie bisher nach dem 
Einkommen und der Anzahl der Kinder einer Familie. 
 
Der vom Land Thüringen festgelegte Personalkostenanteil (für die 
Horterzieherinnen und -erzieher) bleibt hierbei konstant bei 50,00 EUR 
in der höchsten Einkommensstufe (über 2.500 EUR) bei einem zu 
berücksichtigenden Kind. 
 
Die Gebührenbescheide für das Schuljahr 2025/2026 werden Ihnen 
Anfang August 2025 zugesandt. 

 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung.  

Ihre Ansprechpartnerinnen sind: Frau Weilandt (4014), Frau Wölk 
(4013) und Frau Flucke (4017). 

 
Mit freundlichem Gruß 

Im Auftrag 
 

Klippstein 
(Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.) 



Betreuungszeit / Woche

Einkommen / Monat

über 10

Stunden

unter 10 

Stunden

über 10 

Stunden

unter 10

Stunden

über 10

Stunden

unter 10

Stunden

über 10

Stunden

unter 10

Stunden

bis 1.060 €

Personalkosten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Betriebskosten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

insgesamt 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

über 1.060 €

bis 1.500 €

Personalkosten 20,00 € 12,00 € 15,00 € 9,00 € 10,00 € 6,00 € 5,00 € 3,00 €

Betriebskosten 16,00 € 9,60 € 12,00 € 7,20 € 8,00 € 4,80 € 4,00 € 2,40 €

insgesamt 36,00 € 21,60 € 27,00 € 16,20 € 18,00 € 10,80 € 9,00 € 5,40 €

über 1.500 €

bis 2.500 €

Personalkosten 40,00 € 24,00 € 30,00 € 18,00 € 20,00 € 12,00 € 10,00 € 6,00 €

Betriebskosten 32,00 € 19,20 € 24,00 € 14,40 € 16,00 € 9,60 € 8,00 € 4,80 €

insgesamt 72,00 € 43,20 € 54,00 € 32,40 € 36,00 € 21,60 € 18,00 € 10,80 €

über 2.500 €

Personalkosten 50,00 € 30,00 € 37,50 € 22,50 € 25,00 € 15,00 € 12,50 € 7,50 €

Betriebskosten 40,00 € 24,00 € 30,00 € 18,00 € 20,00 € 12,00 € 10,00 € 6,00 €

insgesamt 90,00 € 54,00 € 67,50 € 40,50 € 45,00 € 27,00 € 22,50 € 13,50 €

Übersicht der Hortnutzungsgebühren der Eltern für die Benutzung der Horte durch ihr Kind / ihre Kinder

Anzahl der Kinder, welche den Hort, Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege besuchen

1 2 3 4


